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Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen eines islamischen

Religionsunterrichts

I. Aufgabenstellung

Im Zwischenresümee ihrer Arbeit, das die Arbeitsgruppe 2 der DIK dem Plenum
zu seiner Sitzung am 2. Mai 2007 vorgelegt hat, wurde festgestellt:

„…
3. Es besteht Übereinstimmung, dass islamischer Religionsunterricht als ordent-

liches Unterrichtsfach in deutscher Sprache an öffentlichen Schulen eingeführt
werden soll, wie dies bereits in dem Beschluss der Regierungschefs von Bund
und Ländern vom 20. Dezember 2001 zum Ausdruck gebracht wurde. Die in
einzelnen Ländern entwickelten Modellversuche werden als Übergangslösun-
gen auf diesem Weg angesehen; gemeinsam angestrebtes Ziel bleibt aber die
Einführung islamischen Religionsunterrichts in den öffentlichen Schulen der
Länder in deutscher Sprache durch in Deutschland ausgebildete Lehrkräfte
und unter deutscher Schulaufsicht auf der Grundlage von Artikel 7 Abs. 3 GG.

4. Als konstruktive Maßnahme wird die Erarbeitung einer �Positivliste� vorge-
schlagen, die unbeschadet der Zuständigkeit der Länder für die konkreten
Verfahren die verfassungsrechtlich maßgeblichen Voraussetzungen für die
Einführung von islamischem Religionsunterricht nach Art. 7 Abs. 3 GG weiter
konkretisiert. Es wird ein Mandat des Plenums zur Einrichtung einer Arbeits-
gruppe der AG 2 zum Thema �Wege zu einem islamischen Religionsunterricht
erbeten. Dabei soll nicht nur untersucht werden, unter welchen Voraussetzun-
gen er eingeführt werden muss, sondern auch, unter welchen Voraussetzun-
gen er eingeführt werden kann.� 

Die nachfolgenden Ausführungen sind ein Versuch, die Grundlagen für die Erfül-
lung des durch das Plenum der DIK erteilten Auftrags zu formulieren. Ausgangspunkt
sind dabei die in der jüngeren Rechtsprechung, namentlich im Urteil des BVerwG
vom 23. Februar 2005 (BVerwGE 123, 49), benannten Anforderungen, die eine Reli-
gionsgemeinschaft erfüllen muss, um die Erteilung von Religionsunterricht i.S.d. Art.
7 Abs. 3 GG verlangen zu können. Allerdings werden dabei - weitergehend – auch
die Voraussetzungen formuliert, die erfüllt sein müssen, damit ein konfessioneller
Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen eingeführt werden darf, ohne dass
dem ein gerichtlich durchsetzbarer Anspruch einer bestimmten Religionsgemein-
schaft korrespondiert. Insofern wird auch nach Wegen gesucht, wie möglichst rasch
auf der Grundlage der derzeitigen Sach- und Rechtslage im Konsens der Beteiligten
Religionsunterricht eingeführt werden kann.
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II. Die Bestimmung der Grundsätze des Religionsunterrichts durch Reli-
gionsgemeinschaften

Der in Art. 7 Abs. 3 des GG als ordentliches Lehrfach an den öffentlichen Schulen
vorgesehene Religionsunterricht ist keine bloße vergleichende Religionskunde, son-
dern soll in konfessioneller Gebundenheit unterrichtet werden. Nach Art. 7 Abs. 3
Satz 2 GG wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der
Religionsgemeinschaften erteilt. Das bedeutet nicht nur, dass der Unterricht in der
Sache mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaft übereinstimmen muss. Viel-
mehr sind diese Grundsätze durch die jeweilige Religionsgemeinschaft selbst festzu-
legen, da die Behörden des religiös-weltanschaulich neutralen Staates dazu keine
Befugnis haben. Aus Art. 7 Abs. 3 Satz 2 GG lässt sich daher als Voraussetzung für
die Einrichtung eines Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen ableiten, dass eine
Religionsgemeinschaft vorhanden sein muss, die ihre Grundsätze für den Religions-
unterricht definiert und die Organe oder Personen benennt, die diese Grundsätze
gegenüber den Behörden zur Geltung bringen.

III. Der Verfassungsbegriff der Religionsgemeinschaft i.S.v. Art. 7 Abs. 3
GG

Der Verfassungsbegriff der Religionsgemeinschaft, der mit dem der Religionsge-
sellschaft in anderen Bestimmungen des Grundgesetzes identisch ist, ist durch vier
Merkmale geprägt. Die Erfüllung dieser Merkmale ist Voraussetzung dafür, dass eine
Gemeinschaft Partner der nach Art. 7 Abs. 3 Satz 2 GG erforderlichen Kooperation
mit dem Staat bei der Einrichtung und Durchführung des Religionsunterrichts an öf-
fentlichen Schulen sein kann:

1.) Eine Religionsgemeinschaft umfasst – mit Besonderheiten für Dachverbands-
organisationen – natürliche Personen.

2.) Ein Minimum an organisatorischer Struktur gehört zum Wesen einer Gemein-
schaft. Eine Mehrzahl von Personen muss sich mit dem Ziel verbunden haben, sich
für eine längere Zeit der gemeinsamen Ausübung ihrer Religion zu widmen.

3.) Gegenstand der Religionsgemeinschaft ist die Pflege eines gemeinsamen reli-
giösen Bekenntnisses. Andere Zwecke, etwa die Kultur- oder Brauchtumspflege,
konstituieren keine Religionsgemeinschaft. Sie dürfen daher nur Nebenzwecke einer
Religionsgemeinschaft sein.

4.) Von religiösen Vereinen unterscheiden sich Religionsgemeinschaften dadurch,
dass sie der umfassenden Erfüllung der durch das religiöse Bekenntnis gestellten
Aufgaben dienen. Dagegen widmet sich ein religiöser Verein nur Teilaspekten des
religiösen Lebens.
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Im Hinblick auf die aktuelle Diskussion um die Einführung eines islamischen Reli-
gionsunterrichts bedürfen diese Kriterien der Konkretisierung. Dies gilt insbesondere
wegen der Dachverbandsstruktur islamischer Gemeinschaften in Deutschland.

Vorab kann aber festgestellt werden, dass eine bestimmte Rechtsform einer Reli-
gionsgemeinschaft nicht Voraussetzung dafür ist, dass ein Religionsunterricht nach
ihren Grundsätzen eingerichtet wird. Sowohl BVerfG als auch BVerwG haben insbe-
sondere ausdrücklich festgehalten, dass der Status einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts dafür nicht erforderlich ist (BVerfGE 102, 396; BVerwGE 123, 70).

Die innere Ordnung einer Religionsgemeinschaft unterliegt deren Selbstbestim-
mungsrecht. Eine Religionsgemeinschaft braucht nicht demokratisch organisiert zu
sein, um als Kooperationspartner für den Religionsunterricht in Frage zu kommen.
Auch unter den Religionsgemeinschaften, in deren Sinne derzeit Religionsunterricht
erteilt wird, befinden sich streng hierarchisch bzw. monokratisch organisierte. Ent-
scheidend für die erforderliche Mitwirkung bei der Einrichtung des Religionsunter-
richts sind aber klare Regeln über die Vertretung der Gemeinschaft, die für die zu-
ständigen Behörden erkennen lassen, ob der jeweilige Verhandlungspartner autori-
siert ist, die erforderlichen Festlegungen verbindlich und außenwirksam im Namen
der Gemeinschaft zu treffen.

IV. Anforderungen an die mitgliedschaftliche Struktur der Religionsge-
meinschaften

Es ist nicht erforderlich, dass eine Religionsgemeinschaft in ihrem jeweiligen örtli-
chen Bereich alle oder auch nur die Mehrheit der Angehörigen einer Religion oder
einer Glaubensrichtung umfasst.

Begrifflich reicht für eine Religionsgemeinschaft eine geringe Zahl von Personen
aus. Allerdings lassen sich aus dem Grundgesetz gewisse Mindestanforderungen an
die Mitgliederzahl solcher Religionsgemeinschaften ableiten, in deren Sinne ein Reli-
gionsunterricht gem. Art. 7 Abs. 3 GG eingerichtet werden soll. Das BVerwG geht in
seinem Urteil vom 23. Februar 2005 davon aus, dass eine Religionsgemeinschaft,
die einen Anspruch auf Religionsunterricht geltend machen will, die materiellen, in
Art. 137 Abs. 5 Satz 2 WRV formulierten Voraussetzungen für die Verleihung des
Körperschaftsstatus erfüllen muss, d.h. sie muss nach Verfassung und Zahl der Mit-
glieder die Gewähr der Dauer bieten. Dieses Erfordernis sei angesichts des Auf-
wands für die Einführung des Religionsunterrichts unverzichtbar und in Art. 7 Abs. 3
GG im Begriff „ordentliches Lehrfach“ angelegt (BVerwGE 123, 70). Ein Unterricht,
der für einzelne oder eine ganz geringe Zahl von Schülern erteilt wird, ist kein „or-
dentliches Lehrfach“. Die Länder haben in verfassungsrechtlich unbedenklicher Wei-
se Mindestschülerzahlen für die Einrichtung des Religionsunterrichts festgelegt. Dar-
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aus folgt, dass für eine Religionsgemeinschaft, deren Mitgliederzahl nicht ausreicht,
um diese Mindestschülerzahl zu erreichen, auch kein Religionsunterricht eingerichtet
werden muss. Es reicht auch nicht aus, dass diese Mindestschülerzahl nur ganz vo-
rübergehend erreicht werden wird. Vielmehr ist von einem „ordentlichen Lehrfach“
nur dann zu sprechen, wenn es voraussichtlich über einen längeren Zeitraum erteilt
wird. Nur dann ist auch der mit der Einrichtung verbundene Aufwand im Vergleich zu
den übrigen Schulfächern zu rechtfertigen.

Da der Religionsunterricht – vorbehaltlich der in Art. 7 Abs. 2 GG enthaltenen Ab-
meldemöglichkeit – für die konfessionsangehörigen Schüler Pflichtfach ist, bedarf es
eindeutiger Regelungen über die Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft,
damit die Schule feststellen kann, für welche Schüler sein Besuch verbindlich ist
(BVerwGE 123, 71). Das BVerwG hat indes herausgestellt, dass dies nicht bedeutet,
dass die Schüler selbst die formale Mitgliedschaft in der betreffenden Religionsge-
meinschaft besitzen müssen. Vielmehr reicht es aus, wenn mindestens ein Elternteil
bzw. Erziehungsberechtigter Mitglied ist.

Das BVerwG hat zudem die Freiheit der Religionsgemeinschaften hervorgehoben,
„ein ihrem Selbstverständnis entsprechendes, von der förmlichen Vereinsmitglied-
schaft unabhängiges Kriterium für die Zugehörigkeit zu ihnen vorzusehen“ (BVerwGE
123, 72).

Entsprechendes gilt auch für Dachverbandsorganisationen. Hier kommt es für die
mitgliedschaftliche Zurechnung nicht auf die Zugehörigkeit zum Dachverband an,
sondern reicht die Zugehörigkeit zu einer der Mitgliedsorganisationen aus.

Zum Schutz der Religionsfreiheit kann der Staat Regeln über die mitgliedschaftli-
che Zurechnung nur akzeptieren, wenn niemand „einseitig und ohne Rücksicht auf
(seinen) Willen“ (vgl. BVerfGE 30, 423) als Mitglied einer Religionsgemeinschaft in
Anspruch genommen wird. Für den Religionsunterricht ist diese Voraussetzung er-
füllt, wenn die Schülerinnen und Schüler zu einem islamischen Religionsunterricht
nach den Grundsätzen einer bestimmten Religionsgemeinschaft angemeldet werden.

Von welchem Alter an Schüler das Recht haben, selbst über die Zugehörigkeit zu
einer Religionsgemeinschaft zu entscheiden, bemisst sich nach dem Reichsgesetz
über die religiöse Kindererziehung. Das Landesverfassungsrecht trifft für die Ent-
scheidung über die Teilnahme am Religionsunterricht z.T. abweichende Regelungen.

V. Zur Einheitlichkeit des Bekenntnisses und des Religionsunterrichts

Unstreitig ist, dass der Islam in seinen unterschiedlichen Ausprägungen eine „Re-
ligion“ bzw. ein „Bekenntnis“ ist. Eine Religionsgemeinschaft kann auch Angehörige
unterschiedlicher, aber verwandter Glaubensbekenntnisse umfassen, wie das in den-
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jenigen evangelischen Landeskirchen in Deutschland der Fall ist, die Gemeinden
unterschiedlichen Bekenntnisstandes haben (reformiert, lutherisch, uniert). Welche
Bekenntnisse insofern „verwandt“ sind, kann nur unter Zugrundelegung des Selbst-
verständnisses der jeweiligen Gemeinschaft bestimmt werden. Religion bzw. Be-
kenntnis werden durch das religiöse Selbstverständnis der Religionsgemeinschaften
konstituiert bzw. definiert. Im Grundsatz können daher muslimische Gemeinschaften
selbst darüber entscheiden, ob Angehörige einer bestimmten islamischen Glaubens-
richtung ihnen angehören können oder nicht. Die Beschränkung auf die Anerken-
nung von Koran und Sunna als gemeinsame Glaubensgrundlage reicht aus. Eine
weitergehende vollständige konfessionelle Homogenität der Gemeinschaft ist für den
Religionsunterricht nicht erforderlich. Auch dies hat das BVerwG ausdrücklich fest-
gehalten (BVerwGE 123, 64f.).

Da der konfessionelle Religionsunterricht gem. Art. 7 Abs. 3 Satz 2 GG nach den
Grundsätzen der jeweiligen Religionsgemeinschaft gestaltet ist, deren Definition dem
Selbstbestimmungsrecht unterliegt, sind auch mehrere islamische Religionsunterrich-
te unterschiedlicher Bekenntnisse möglich und ggf. rechtlich geboten. Umgekehrt
können sich auch Religionsgemeinschaften unterschiedlicher Glaubensrichtungen
innerhalb einer Religion zur Formulierung gemeinsamer Grundsätze für einen ein-
heitlichen Religionsunterricht zusammenfinden.

VI. Zuständigkeit der Länder für den Religionsunterricht und territoriale
Struktur der Religionsgemeinschaften

Die innere Struktur der Religionsgemeinschaften unterliegt ihrem Selbstbestim-
mungsrecht. Es kann im religiösen Selbstverständnis wurzelnde Gründe dafür ge-
ben, dass sich eine Religionsgemeinschaft vorrangig auf Ortsebene organisiert.
Wenn eine hinreichende Anzahl solcher auf Ortsebene organisierter Religionsge-
meinschaften eines (oder verwandter) Bekenntnisse gemeinsame Grundlagen eines
Religionsunterrichtes formuliert, ist kein verfassungsrechtlich durchgreifender Grund
ersichtlich, ihnen die Einrichtung eines Religionsunterrichtes zu verweigern. Entspre-
chend ist es auch denkbar, dass in einem Land ein von mehreren örtlichen oder re-
gionalen Religionsgemeinschaften getragener Religionsunterricht eingerichtet wird,
vorausgesetzt, dass die übrigen Voraussetzungen gegeben sind. In diesem Fall
muss auch gewährleistet sein, dass praktikable, nachvollziehbare Vertretungsrege-
lungen bestehen, die die dauerhafte und verbindliche, gegenüber den Behörden
wirksame Festlegung der Grundsätze des Religionsunterrichts ermöglichen. Diese
Festlegung kann beispielsweise durch ein gemeinsames Gremium erfolgen, in das
die örtlichen oder regionalen Religionsgemeinschaften von ihnen legitimierte Persön-
lichkeiten entsenden.
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Kooperationspartner der Religionsgemeinschaften für den Religionsunterricht sind
auf staatlicher Seite die für das Schulwesen zuständigen Länder. Dass sich eine Re-
ligionsgemeinschaft gerade auf Landesebene organisiert, ist indes weder Vorausset-
zung dafür, dass sie überhaupt Religionsgemeinschaft i.S.d. Grundgesetzes ist, noch
dass sie als Kooperationspartner für einen Religionsunterricht in Frage kommt. Ent-
sprechendes gilt auch für Dachverbandsorganisationen. So kann eine bundesweite,
einheitlich organisierte Religionsgemeinschaft gegenüber einem Land die für die Ein-
richtung des Religionsunterrichtes in diesem Land erforderlichen Akte vornehmen.
Umgekehrt können auch mit einer nicht landesweit, sondern nur in Teilen des Lan-
des organisierten Religionsgemeinschaft die entsprechenden Abmachungen für ei-
nen Unterricht, der dann naturgemäß nur in Teilen des Landes stattfinden wird, ge-
troffen werden. Eine Obliegenheit, die territorialen Grenzen der Religionsgemein-
schaften den Ländergrenzen anzupassen, existiert nicht. Weder die Grenzen der
katholischen Diözesen noch die der evangelischen Landeskirchen decken sich mit
denen der Länder.

VII. Dachverbände als Religionsgemeinschaften – Gemeinsame Vertre-
tung von Religionsgemeinschaften

Zum durch Art. 137 Abs. 3 WRV i.V.m. Art. 140 GG geschützten Selbstbestim-
mungsrecht der Religionsgemeinschaften gehört es, über die eigene Organisation
und Verfassung zu entscheiden. Davon umfasst ist auch das Recht, sich zu Dach-
verbänden zusammenzuschließen. Indes wird nach der Rechtsprechung ein Dach-
verband erst dann als „Religionsgemeinschaft“ i.S.d. Art. 7 Abs. 3 GG anerkannt,
wenn er nicht „…auf die Vertretung gemeinsamer Interessen nach außen oder auf
die Koordinierung von Tätigkeiten der Mitgliedsvereine beschränkt (ist). Vielmehr ist
darüber hinaus erforderlich, dass für die Identität einer Religionsgemeinschaft we-
sentliche Aufgaben auch auf der Dachverbandsebene wahrgenommen werden.“
(BVerwGE 123, 59). Danach kann ein Zusammenschluss von Religionsgemeinschaf-
ten allein zu dem Zweck, die Grundsätze des Religionsunterrichts i.S.v. Art. 7 Abs. 3
Satz 2 GG gegenüber dem Staat geltend zu machen, nicht als Religionsgemein-
schaft anerkannt werden, wenn die Entscheidung über die Grundsätze bei den Mit-
gliedsverbänden verbleibt.

Auch danach ist freilich die Mitwirkung einer solchen, auf die Vertretung gemein-
samer Interessen beschränkten Dachverbandsorganisation bei der für die Einrich-
tung des Religionsunterrichts erforderlichen Kooperation mit den staatlichen Behör-
den nicht ausgeschlossen. Das BVerwG formuliert in der genannten Entscheidung
die Voraussetzungen, die eine Gemeinschaft erfüllen muss, um als Religionsge-
meinschaft einen eigenen Anspruch auf Einrichtung eines Religionsunterrichts gel-
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tend zu machen. Auch wenn ein solcher Anspruch beim Dachverband aus dem ge-
nannten Grund nicht besteht, können die Mitgliedsorganisationen des Dachverbands
Träger des Religionsunterrichts sein, sofern sie selbst Religionsgemeinschaften
i.S.d. Art. 7 Abs. 3 GG sind. Mehrere Religionsgemeinschaften, die einen gemein-
samen Religionsunterricht wünschen, können ihre Interessen bei den erforderlichen
Verhandlungen mit den Behörden über die inhaltliche Gestaltung des Religionsunter-
richts einzeln oder gemeinsam vertreten lassen. Träger eines Anspruchs auf Einrich-
tung des Religionsunterrichts sind freilich in diesem Fall die einzelnen Religionsge-
meinschaften. Sie müssten dann auch – einzeln oder durch gemeinsame Vertreter –
die Grundsätze des Religionsunterrichts i.S.v. Art. 7 Abs. 3 Satz 2 GG formell festle-
gen.

In diesem Zusammenhang kann darauf hingewiesen werden, dass die gemeinsa-
me Interessenwahrnehmung mehrerer Religionsgemeinschaften gegenüber dem
Staat bei den evangelischen Landeskirchen durchaus geläufig ist. Deren Grenzen
decken sich nur selten mit denjenigen der Länder. Die Ernennung eines gemeinsa-
men Beauftragten am Sitz der Landesregierung wird in solchen Fällen z.T. auch kir-
chenvertraglich vereinbart.

VIII. Durch ausländische Staaten beeinflusste Verbände

Dass die Definition der Grundsätze des Religionsunterrichts i.S.d. Art. 7 Abs. 3
Satz 2 GG den Religionsgemeinschaften obliegt, ist Ausdruck des verfassungsrecht-
lichen Grundsatzes der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates. Danach
darf nicht der Staat den Inhalt religiöser Bekenntnisse festlegen; vielmehr sind diese
Grundsätze staatsunabhängig durch die Religionsgemeinschaften selbst zu bestim-
men. Auch ausländischen Staaten kann nicht das Recht eingeräumt werden, die
Grundsätze der Religionsgemeinschaften i.S.d. Art. 7 Abs. 3 Satz 2 GG zu definie-
ren. Dies würde bedeuten, einem ausländischen Staat Hoheitsrechte einzuräumen,
die der deutsche Staat nach der Regelung des Grundgesetzes selbst nicht hat. Ein
Religionsunterricht, dessen Grundsätze nicht Ausdruck religiöser Selbstbestimmung,
sondern wesentlich durch einen anderen Staat beeinflusst sind, entspricht nicht dem
Grundgesetz. Eine Gemeinschaft, die durch einen anderen Staat so beeinflusst wird,
dass ihre Grundsätze nicht Ausdruck ihrer religiösen Selbstbestimmung sind, kann
daher nicht Kooperationspartner der Länder beim Religionsunterricht sein.

Freilich schließt das nicht aus, dass ausländische Würdenträger Einfluss in einer
Religionsgemeinschaft haben, auch wenn sie gleichzeitig staatliche Ämter bekleiden,
wie dies in Staatskirchensystemen nicht unüblich ist. Entscheidend ist in einem sol-
chen Fall aber, dass dieser Einfluss als Ausdruck des Selbstverständnisses der Reli-
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gionsgemeinschaft auf deren Selbstbestimmung beruht, nicht aber auf einseitig ob-
rigkeitlicher Bestimmung durch den Staat.

IX. Zur Verfassungstreuepflicht der Religionsgemeinschaften

Neben den genannten formalen Kriterien muss eine Religionsgemeinschaft, die
die Einführung von Religionsunterricht ihrer Konfession begehrt, auch die Gewähr
bieten, dass ihr künftiges Verhalten die in Art. 79 Abs. 3 GG umschriebenen, funda-
mentalen Verfassungsprinzipien, die dem staatlichen Schutz anvertrauten Grund-
rechte Dritter sowie die Grundprinzipien des freiheitlichen Religions- und Staatskir-
chenrechts nicht gefährdet. Religionsgemeinschaften dürfen selbstverständlich einen
Exklusivitätsanspruch erheben. Es ist jedoch unzulässig, ihn mit staatlichen Macht-
mitteln durchzusetzen. Eine Religionsgemeinschaft, die darauf hinarbeitet, kann nicht
Kooperationspartner für den Religionsunterricht sein. Der Staat kann es nicht hin-
nehmen, dass der Inhalt eines wertevermittelnden Unterrichts durch eine Religions-
gemeinschaft bestimmt wird, die die grundlegenden Prinzipien in Frage stellt, auf de-
nen eben dieser Staat beruht (BVerwGE 123, 73 mit Hinweis auf BVerfGE 102, 370
(392)). Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip, Religionsfreiheit, Neutralität oder Pari-
tät sind als Grundlagen der staatlichen Ordnung zu akzeptieren, nicht aber als Forde-
rung an die Binnenstruktur und das religiöse Selbstverständnis einer Religionsge-
meinschaft.

X. Das Bestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften über die Inhalte
des Religionsunterrichts, die staatliche Schulaufsicht und die allgemei-
nen Erziehungsziele

Auch wenn die Religionsgemeinschaften die Grundsätze des Religionsunterrichts
festlegen und damit seinen Inhalt wesentlich bestimmen, bleibt er staatlicher Unter-
richt, der nach Art. 7 Abs. 3 Satz 2 GG ausdrücklich der staatlichen Schulaufsicht
unterliegt. Diese erschöpft sich nicht in der Aufsicht über die äußeren Umstände des
Unterrichts. Vielmehr kann der Staat für die Qualifikation der Lehrkräfte und die pä-
dagogischen und wissenschaftlichen Standards Vorgaben machen und ihre Einhal-
tung sicherstellen. Darüber hinaus ist der staatlichen Schulaufsicht gem. Art. 7 Abs. 1
GG die Befugnis des Staates zu entnehmen, in den Grenzen der Verfassung eigene
Erziehungsziele für das Schulwesen zu formulieren. Dazu gehört auch die Vermitt-
lung der genannten Verfassungsgrundsätze. Auch der Religionsunterricht muss die-
sen allgemeinen Erziehungszielen des Unterrichts, die in Länderverfassungen und
Schulgesetzen formuliert werden, entsprechen. Sollten im Einzelfall die allgemeinen
Erziehungsziele und die Grundsätze der Religionsgemeinschaften kollidieren, kann
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das Recht zur Bestimmung der Grundsätze des Religionsunterrichts zugunsten die-
ser allgemeinen Erziehungsziele eingeschränkt werden.

XI. Ausarbeitung der Lehrpläne, Bestimmung der Lehrkräfte

Um für den Religionsunterricht Lehrpläne zu entwickeln, die sowohl den
Grundsätzen der Religionsgemeinschaften als auch den allgemeinen Erziehungszie-
len und pädagogischen Standards entsprechen, sind in den Ländern unterschiedli-
che Verfahren entwickelt worden. Die vorbereitende inhaltliche Arbeit wird dabei
durch fachkundig besetzte Kommissionen bei den zuständigen Landesbehörden ge-
leistet. Diese Verfahren können auch als Vorbild für die Entwicklung der Lehrpläne
eines islamischen Religionsunterrichts dienen. Ungeachtet der Frage, ob ein Dach-
verband selbst Religionsgemeinschaft i.S.d. Art. 7 Abs. 3 Satz 2 GG ist, können da-
bei auch fachkundige Vertreter der Dachverbandsorganisationen einbezogen wer-
den.

Die Mitwirkung der Religionsgemeinschaften beim Religionsunterricht erschöpft
sich nicht in der Festlegung der inhaltlichen Grundsätze des Religionsunterrichts.
Vielmehr haben sie auch das Recht zu entscheiden, ob eine Lehrkraft Religionsun-
terricht ihrer Konfession erteilen darf. Diese Entscheidung wird bei den christlichen
Kirchen in Form der erforderlichen kirchlichen „Vokation“ bzw. „missio canonica“ ge-
troffen. Auch bei einem islamischen Religionsunterricht müsste sichergestellt wer-
den, dass aufgrund klarer Vertretungsregelungen die für die Erteilung einer solchen
Lehrerlaubnis zuständigen Organe benannt werden.

Über folgenden Absatz konnte kein Einvernehmen erzielt werden:

[XII. Mögliche Übergangslösungen

Wegen der besonderen Bedeutung des Religionsunterrichts für die Religionsfreiheit
der Schüler und Eltern sollte seine Einführung bei Bedarf nicht daran scheitern, dass
die Qualifikation einer Organisation als Religionsgemeinschaft noch nicht endgültig
feststeht. In solchen Fällen ist es als Übergangslösung zu einem Religionsunterricht
nach Art. 7 Abs. 3 GG denkbar, mit im Land verbreiteten Organisationen zu koope-
rieren, die Aufgaben wahrnehmen, welche für die religiöse Identität ihrer Mitglieder
wesentlich sind. Damit ist die Erwartung verbunden, dass diese Organisationen in-
nerhalb einer absehbaren Frist alle Merkmale einer Religionsgemeinschaft unzwei-
felhaft erfüllen.]


